[bookmark: _GoBack]Wenn die Pflegeperson ausfällt, übernimmt die BKK24 die Kosten der Ersatzpflege

Wenn die Pflegeperson ausfällt (z. B. wegen Urlaub oder Krankheit), muss eine Vertretung einspringen. In diesen Fällen übernimmt die BKK24-Pflegekasse die Kosten der Ersatzpflege bis zu 3.539,00 € für 
maximal acht Wochen jährlich.
Diese Leistung können Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass der Versicherte bereits sechs Monate in der häuslichen Umgebung gepflegt wurde.
Wer übernimmt die Betreuung in dieser Zeit?
Die Ersatzpflege kann durch einen ambulanten Pflegedienst, Angehörige, Freunde oder Nachbarn erbracht werden. So kann der Pflegebedürftige auch während der Abwesenheit seiner Pflegeperson in seiner gewohnten Umgebung bleiben.
Alternativ kann jedoch auch eine vollstationäre Einrichtung die Ersatzpflege übernehmen (z. B. eine Kurzzeitpflegeeinrichtung). 
Pflege durch nahe Verwandte oder Mitglieder des Haushalts
Wenn nahe Verwandte oder Mitglieder des Haushalts des Pflegebedürftigen die Ersatzpflege übernehmen, ist die Erstattung auf den zweifachen Betrag des Pflegegeldes der jeweiligen Pflegestufe begrenzt. Wenn zusätzlich Aufwendungen (z.B. Fahrkosten oder Verdienstausfall) entstehen, werden diese ebenfalls übernommen. Insgesamt darf auch hier der Höchstbetrag von 3.539,00 € nicht überschritten werden.
Nahe Verwandte sind Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad. Verwandte bis zum 2. Grad sind Eltern, Kinder (einschließlich der für ehelich erklärten und angenommenen Kinder), Großeltern, Enkelkinder und Geschwister.
Verschwägerte bis zum 2. Grad sind Stiefeltern, Stiefkinder, Stiefenkelkinder (Enkelkinder des Ehegatten), Schwiegereltern, Schwiegerkinder (Schwiegersohn/Schwiegertochter), Schwiegerenkel (Ehegatten der Enkelkinder), Großeltern der Ehegatten, Stiefgroßeltern, Schwager/Schwägerin.
Weiterzahlung des Pflegegeldes
Während der Inanspruchnahme der tageweisen Ersatzpflege wird für maximal acht Wochen im Kalenderjahr das bisher bezogene Pflegegeld zur Hälfte weitergezahlt.
Besonderheit: stundenweise Ersatzpflege 
Die Pflegeperson kann durchaus auch stundenweise entlastet werden. Hier wird die Pflegeperson nicht vollständig, sondern nur teilweise ersetzt. Die Abwesenheit der Pflegeperson muss jedoch weniger als acht Stunden am Tag betragen und die Pflegeperson muss an diesem Tag noch selber Pflegeleistungen erbringen. 
Beispiele:
· Die Pflegeperson nimmt einen Termin wahr z. B. Arzt, Zahnarzt, Friseur
· Der familienentlastende Dienst betreut das pflegebedürftige Kind einen Tag pro Woche für drei Stunden.
· Die Pflegeperson nimmt für drei Wochen nachmittags an einem Seminar teil, vormittags kann sie die Pflege weiterhin übernehmen.
In diesem Fall wird die Ersatzpflege nicht auf die Höchstanspruchsdauer von 56 Tagen angerechnet und das bisher bezogene Pflegegeld nicht gekürzt. 

Der gemeinsame Jahresbetrag von 3.539 € (ab Juli 2025) kann flexibel genutzt werden, wobei nahe Verwandte (bis 2. Grades) oder Haushaltsmitglieder maximal das Doppelte des Pflegegeldes (für 8 Wochen) erstattet bekommen; zusätzlich sind Fahrtkosten/Verdienstausfall abrechenbar.  
Antrag auf Leistungen der Verhinderungspflege
	Die private Pflege unserer lieben Angehörigen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und kann gleichzeitig auch sehr anstrengend, zeit- und kraftraubend sein. Vielen Dank, dass Sie einen so wichtigen Beitrag in unserem Gesundheitssystem leisten! Durch die Leistung der Verhinderungspflege haben Sie die Möglichkeit, auch bei eigener vorübergehender Verhinderung dieser Verantwortung nachzukommen. Sie können eine Ersatzkraft Ihres Vertrauens für einzelne Tage oder wenige Stunden
engagieren und wissen so Ihre Angehörigen auch weiterhin bestens versorgt.


Die Verhinderungspflege wird beantragt für:
[bookmark: F_nam][bookmark: F_gebdat]
      		      
[bookmark: F_strasse][bookmark: F_hausnummer][bookmark: F_kvnr]_______________________________________________		_________________________________
Name, Vorname des Versicherten		Geburtsdatum

           	   	      
[bookmark: F_ort]_______________________________________________		_________________________________
Straße, Hausnummer		Versichertennummer

      
_______________________________________________		_________________________________
Postleitzahl / Wohnort		Telefon

1.   Ich beantrage
	a.
	
	stundenweise Verhinderungspflege

	
	
	Stundenweise Verhinderungspflege kann beantragt werden, wenn die Pflegeperson an einzelnen Tagen weniger als acht Stunden verhindert ist (z. B. um am Vormittag oder Nachmittag Einkäufe, Behördengänge oder Ähnliches zu erledigen). Voraussetzung ist ferner, dass die Pflegeperson an diesen Tagen auch selbst eine Pflegeleistung erbringt

	b. 
	
	tageweise Verhinderungspflege

	
	
	Tageweise Verhinderungspflege kann beantragt werden, wenn die Pflegeperson für einen zusammenhängenden Zeitraum mit Ausnahme des ersten und letzten Tages mindestens acht Stunden verhindert ist.



2.   Die stunden- bzw. tageweise Verhinderungspflege wird erbracht:
	
	
	weil meine Pflegeperson wegen Urlaub vorübergehend verhindert ist.

	
	
	weil meine Pflegeperson wegen Krankheit vorübergehend verhindert ist.

	
	
	weil meine Pflegeperson aus sonstigen Gründen vorübergehend verhindert ist.

	
	
	bitte näher erläutern



3.   Ich werde seit ________ von folgender Person in meiner häuslichen Umgebung gepflegt:
	
	

	
	Name der Pflegeperson(en)

	
	


	
	Anschriften der Pflegeperson(en)                                                                              Telefonnummer der Pflegeperson(en)

	
	

	
	Der Pflegeumfang beträgt in der Woche insgesamt   _________   Stunden (Angabe zwingend erforderlich)
verteilt auf folgende Tage
   Montag          Dienstag          Mittwoch          Donnerstag          Freitag          Samstag          Sonntag
in folgendem Rhythmus:
   jede Woche          alle ______  Wochen /  Monate            ___________________________________________



4. 	Die Verhinderungspflege wird in folgendem Zeitraum durchgeführt:
	von:  						bis:  					


5.   Die Verhinderungspflege wird durchgeführt durch:
	a.
	
	eine erwerbsmäßig tätige Pflegeperson (Pflegekraft eines Pflegedienstes o. Ä.)

	
	
	

	
	
	Name der Einrichtung / des Pflegedienstes

	
	
	

	
	
	Anschrift der Einrichtung / des Pflegedienstes

	
	
	

	
	
	

	b.
	
	eine Privatperson (Angehörige, Verwandte, Nachbarn o. Ä).

	
	
	

	
	
	Namen, Vorname und Geburtsdatum der Privatperson

	
	
	

	
	
	Anschrift der Privatperson (Straße, Hausnummer, Postleitzahl)

	
	
	

	
	
	Telefonnummer der Privatperson

	
	
	

	
	
	Sind Sie mit der Privatperson verwandt oder verschwägert?

	
	
	
	
	

	
	
	   Ja, ggf. wie
	
	

	
	
	
	Art der Verwandtschaft oder Schwägerschaft

	
	
	
	
	

	
	
	   Nein
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Leben Sie mit der Privatperson in häuslicher Gemeinschaft?

	
	
	
	
	

	
	
	   Ja
	   Nein
	

	
	
	
	
	

	
	
	Entstehen der Privatperson Aufwendungen?

	
	
	
	
	

	
	
	   Ja, ggf. welche
	
	

	
	
	
	Art der Aufwendungen (z. B. Verdienstausfall oder Fahrkosten)
	

	
	
	
	
	

	
	
	   Nein
	
	




__________________  	__________		___________________
Ort			  	Datum 		Unterschrift
Datenschutzhinweis (§ 67a Abs. 3 SGB X): Die Daten werden zur Erfüllung unserer Aufgaben nach § 94 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI verarbeitet. Wir benötigen die Angaben zur Prüfung des Anspruchs auf Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI. Ihr Mitwirken ist nach § 60 SGB I erforderlich. Fehlt Ihre Mitwirkung, kann über Ihren Anspruch auf Leistungen der Verhinderungspflege nicht entschieden werden (vgl. § 33 Abs. 1 SGB XI i. V. m. §§ 60 Abs. 1 und 66 Abs. 1 SGB I). Liegt ein Beihilfeanspruch vor und sind arbeitslosen- oder rentenversicherungspflichtige Pflegepersonen vorhanden, werden diese zur Aufnahme der Beitragszahlung an die Beihilfestelle gemeldet (§ 44 Abs. 5 SGB XI). Liegt Additionspflege vor, werden die für die Durchführung der Beitragsberechnung in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung erforderlichen Daten an die beteiligten Pflegekassen weitergeleitet (§ 44 Abs. 6 SGB XI). Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter https://www.bkk24.de/datenschutz.html oder in jedem ServiceCenter. Die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig.

